
Standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV) 

Basisabklärung II, Bedarfsabklärung
in Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendpsychiatrie 
(KJP)

Bildungs- und Kulturdirektion
Amt für Kindergarten, 
Volksschule und Beratung 
(AKVB)

Sulgeneckstrasse 70
3005 Bern

Prozess sonderpädagogische Massnahmen nach 
Aufenthalt in (teil-)stationären Angeboten der KJP
Anmeldung bei Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)  
zum Eintritt in (Teil)-stationären Aufenthalt

Anmeldung Klinikschule bei Erziehungsberatung (EB) 
im Einverständnis der Sorgeberechtigten.

Meldung an Schulinspektorat (SI)

Fragestellungen zum Regelschulangebot: 
SLB einfache sonderpädagogische Mass-
nahmen, Dispensationen, Ausgleichsmass-
nahmen

Ja

Nein

Nein

SAV?
Soll ein standardisiertes 
Abklärungsverfahren 
durchgeführt werden?

Basisabklärung I
Falls kein Bedarf an besonderem Volksschulangebot andere Frage - 
stellungen zum Regelschulangebot, z.b. Erweiterte Unterstützung (eU)

Umsetzung besonderes Volksschulangebot 
integrativ

Umsetzung erweiterte 
Unterstützung (eU)Umsetzung besonderes Volksschulangebot 

separativ

Überprüfung der 
Zuweisung bVSA

Bewilligung erweiterte  
Unterstützung (eU)
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Austrittsbericht 
an Erziehungs-
beratung (EB)1

Kurzbericht 
der KJP an 
EB 1
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Basisabklärung I (EB)
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SAV?

Einverständniserklärung 
der Erziehungsberech-
tigten

Meldung an Schulinspektorat (SI) 
und Schulleitung, gemeinsame 
Absprache

Fach-/SAV-Bericht
Empfehlung besonderes Volksschul-
angebot (bVSA) separativ/integrativ 
oder Erweiterte Unterstützung (eU)

Umsetzung andere schulische 
Massnahmen Regelschul-
angebot
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Verfügung besonderes 
Volksschulangebot 
separativ/integrativ 
durch Schulinspektorat*

*  Anhörung (Runder Tisch) 
durch Schulinspektorat, 
falls Empfehlung nicht im 
Einverständnis der Eltern 
erfolgte.

1 gemäss Art. 21d VSG
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